
Verwaltungszusammenarbeit in der EU:

Die Dienstleistungsrichtlinie und das 
Binnenmarktinformations-system (IMI)



Die Dienstleistungsrichtlinie

(2006/123/EG)

• Ziel : Abbau von Hindernissen für die 
Niederlassung von Dienstleistungserbringern und 
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung;

• Rahmenrichtlinie : umfasst einen weiten Bereich 
von Tätigkeiten, wie etwa Dienstleistungen des 
Immobilienwesens, des Handels und Vertriebes, 
des Baugewerbes, des Fremdenverkehrs, usw.

• Umsetzungsfrist : 31. Dezember 2009



Verwaltungszusammenarbeit: 
Hintergrund

Zweck der Verwaltungszusammenarbeit:

• Vermeidung von doppelten Kontrollen

• Notwendige Überwachung der 
Dienstleistungserbringung sicherstellen



Verwaltungszusammenarbeit:
Verpflichtungen

• Rechtliche Verpflichtung, mit anderen 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten

• Verpflichtung umfasst, insbesondere: 
– Bereitstellung von Informationen
– Soweit erforderlich, Durchführung von Kontrollen 

und Information über Ergebnisse

• Zusammenarbeit in der Regel direkt auf der 
Ebene der zuständigen Behörden



Verwaltungszusammenarbeit
Anfragen

• Anfragen können gestellt werden, sofern 
die Informationen notwendig sind

• Sie müssen ordnungsgemäß begründet 
sein



Verwaltungszusammenarbeit 
Antworten auf Anfragen

Verpflichtung,

• Antworten so schnell wie möglich und 

• auf elektronischem Wege zu geben
• Sofern Informationen nicht bereits vorhanden, 

alle zulässigen Mittel ausschöpfen, um die 
benötigten Informationen zu erhalten



Verwaltungszusammenarbeit
Die Hauptanwendungsfälle (I)

Zwei Hauptanwendungsfälle:

1. Niederlassungsfälle - Dienstleister will sich in 
einem Mitgliedstaat niederlassen

2. Fälle einer grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringung - Dienstleister
erbringt Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat



Binnenmarktinformationssystem (IMI)

• Technische System, das die Verwaltungszusam-
menarbeit in Bezug auf zahlreiche Binnenmarkt-
vorschriften unterstützen soll 

• Entwickelt von der Kommission, in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten

• Software, auf die über das Internet zugegriffen 
werden kann

• Zur Zeit: Richtlinie zur Anerkennung der 
Berufsqualifikationen, Dienstleistungsrichtlinie



� Sprachbarrieren – 23 offizielle EU-Sprachen

� Fehlen klar identifizierbarer Partner in anderen Ländern

� Verschiedene Verwaltungsstrukturen

� Fehlen von Verwaltungsverfahren für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit

� Management von 351 bilateralen Beziehungen in EU-27

IMI unterstützt MS-Verwaltungen in ihrer 
Zusammenarbeit, indem es die folgenden Probleme 
angeht:

Binnenmarktinformationssystem (IMI)



Binnenmarktinformationssystem (IMI)
Vorteile/Funktionen (I)

Vorteile:
• Hilft, den richtigen Ansprechpartner im 

anderen Mitgliedstaat zu finden
• Hilft, Sprachbarrieren zu überwinden

� Hilfsmittel, ohne das schnelle Verwaltungs-
zusammenarbeit kaum in gleicher Weise 
denkbar ist



Binnenmarktinformationssystem
Vorteile/Funktionen (II)

• Suchfunktion für zuständige Behörden 
• In alle Sprachen übersetzte 

– Standardfragen 
– Antworten
– Begründungen



� System muss am 28. Dezember 2009 funktionsfähig 
sein

� Pilotprojekt seit Januar 2009

� Ziel des Pilotprojekts:

� MS bei der Organisation, Registrierung und 
Schulung von Behörden helfen 

� Sicherstellen, dass IMI für die Zwecke der DL 
funktioniert

Binnenmarktinformationssystem
Pilotprojekt (I)



Was ist die Reichweite?

i. Anfangs auf eine Auswahl von ZBs begrenzt

ii. Schrittweiser Ansatz – Ziel ist es, MS bis 

28.12.2009 auf operatives IMI Modul 

‘Dienstleistungsrichtlinie’ vorzubereiten

Binnenmarktinformationssystem
Pilotprojekt (II)



1. „Horizontale“
Kompetenz:

� Unternehmensregistrierung

� Zulassungen/ Lizenzen/ 
Genehmigungen

� Arbeits-, Gesundheits-, 
Verbraucherschutz

� Umwelt

� Berufsorganisationen

2. Spezifische Sektoren:
� Baubereich (inkl. Architekten)

� Immobiliensektor

� Reisebüros, 
Reiseveranstalter, 
Reiseführer

� Catering

� Dienste von Tierärzten

� Rechtliche Dienste

Binnenmarktinformationssystem
Pilotprojekt (III)



Binnenmarktinformationssystem
Pilotprojekt (IV)

• Registrierung zuständiger Behörden seit 
Januar 2009

• Informationsanfragen seit März 2009 
(Reale und fiktive Fälle)



Vorbereitungen in den 
Mitgliedstaaten (I)

Mitgliedstaaten sollten:Mitgliedstaaten sollten:
• Eine Organisationsstruktur festlegen
• Behörden identifizieren und registrieren
• Notwendiges Training gewährleisten, so dass:

– zuständige Behörden die rechtlichen 
Verpflichtungen verstehen

– das IMI-System kennen und nutzen 
• Ein Helpdesk für IMI-Nutzer einrichten
• Feedback geben



Vorbereitungen in den 
Mitgliedstaaten (II)

ZustZustäändige Behndige Behöörden (Nutzer) sollten:rden (Nutzer) sollten:
• Organisationsstruktur festlegen
• Sicherstellen, dass Nutzer registriert werden 
• Sicherstellen, dass vorhandenes 

Trainingsmaterial verwendet wird 
• Sicherstellen, dass das System getestet und 

verwendet wird 
• Feedback geben



Pilotprojekt: derzeitiger Stand

• Über 1300 Behörden haben bereits 
Zugang zu dem IMI Modul für die DLR

• Bisher 340 Test-Anfragen
• Ungleiche Verteilung  zwischen den 

Mitgliedstaaten



Verwaltungszusammenarbeit: 
ein Beispiel aus der Praxis

• Eine spanische Baufirma errichtet ein 
Haus in Irland

• Die irische Behörde hat berechtigte 
Zweifel daran, ob die Firma rechtmäßig in 
Spanien niedergelassen ist

• Die Behörde meldet sich im IMI an…



Anmeldung



Verfassen einer Anfrage



Die zuständige Behörde in einem anderen MS ausfindig machen



Kontaktdaten der zuständigen Behörde



Auswahl der relevanten Fragenliste



Eingabe von näheren Details zum Dienstleister



Eingabe von näheren Details zum Dienstleister (II)



Begründung der Anfrage



Auswahl der relevanten Fragen



Versenden der Anfrage



Die spanische Behörde erhält eine e-mail Nachricht…



…meldet sich im System an…



…überprüft die Anfrage…



…bereitet eine Antwort vor…



…bereitet eine Antwort vor… (II)



… und versendet die Antwort



Bei Fragen:

E-mail. Markt-E1@ec.europa.eu


